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	Erklärung 

betreffend 

Beachten der Rechtsordnung


Ich,           

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     ,           

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     ,
geboren am           ,

(Name) 
(Vorname)
bestätige: 

1.
Ich sowie die in das Einbürgerungsgesuch miteinbezogenen Unmündigen haben in den letzten fünf Jahren die Rechtsordnung der Schweiz sowie unseres jeweiligen Aufenthaltsstaates beachtet.
2.
Auch über diese fünf Jahre hinaus habe ich und die in das Einbürgerungsverfahren miteinbezogenen Unmündigen keine Delikte begangen, für die ich oder die Unmündigen heute noch mit einer Strafverfolgung, einer Verurteilung oder Disziplinierung rechnen müssen.
3.
Es sind keine Strafverfahren in der Schweiz oder in anderen Staaten gegen mich oder die in das Einbürgerungsgesuch miteinbezogenen Unmündigen hängig. 

Wichtige Hinweise:
Sollte während des Einbürgerungsverfahrens ein Strafverfahren gegen mich oder gegen ein in das Einbürgerungsgesuch miteinbezogenes unmündiges Kind eröffnet werden, bin ich verpflichtet, dies der zuständigen Bürgergemeinde oder dem  Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht umgehend zu melden.

Nach Art. 14 des eidgenössischen Bürgerrechtsgesetzes (BüG; SR 141.0) und Art. 3 des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes (KBüG; BR 130.100) kann nur eingebürgert werden, wer die schweizerische Rechtsordnung beachtet und insbesondere über einen einwandfreien strafrechtlichen Leumund verfügt. Über einen einwandfreien strafrechtlichen Leumund verfügt, wer kein hängiges Strafverfahren oder einen Strafregistereintrag hat und nicht mehrere Übertretungsstrafen innert der vergangenen fünf Jahre vorliegen. Bei Jugendlichen dürfen überdies keine strafrechtlichen Verurteilungen durch die Jugendanwaltschaft wegen eines Verbrechens beziehungsweise Vergehens innert der vergangen fünf beziehungsweise drei Jahre vorliegen.
Sinngemäss gilt diese Bestimmung ebenfalls für Straftaten, die im Ausland begangen wurden, sofern es sich dabei um Tatbestände handelt, die auch in der Schweiz mit einer Freiheitsstrafe bzw. bei Kindern und Jugendlichen mit einer Erziehungsmassnahme oder Disziplinarstrafe geahndet werden.
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